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Zitat von WillG

Aber generell: Wenn eine eklatante Verletzung der Aufsichtspflicht dazu führt, dass
beispielsweise eine 14-Jährige schwanger wird - wird dann nicht evtl. auch der Lehrer
zur Verantwortung gezogen?

Der Lehrer schonmal gar nicht, denn der ist dienstlich tätig, daher wäre, wenn überhaupt (was
ich hier bezweifele), der Dienstherr unmittelbar haftbar. Dieser könnte maximal den Lehrer
widerum in Regress nehmen, allerdings dürfte da auch schwer nachweisbar sein, dass Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Hier wird zumindest auch eine mögliche Haftung verneint:
http://bildungsklick.de/pm/87119/corne…h-klassenfahrt/
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https://www.lehrerforen.de/thread/40903-einmischen-in-angelegenheiten-die-au%C3%9Ferhalb-
passieren/?postID=367519#post367519

https://www.lehrerforen.de/index.php?thread/40903-einmischen-in-angelegenheiten-die-au%C3%9Ferhalb-passieren/&postID=367514#post367514
http://bildungsklick.de/pm/87119/cornelsen-schulrechtsfall-maerz-2013-alimente-wegen-schwangerschaft-nach-klassenfahrt/
https://www.lehrerforen.de/thread/40903-einmischen-in-angelegenheiten-die-au%C3%9Ferhalb-passieren/?postID=367519#post367519
https://www.lehrerforen.de/thread/40903-einmischen-in-angelegenheiten-die-au%C3%9Ferhalb-passieren/?postID=367519#post367519

